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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §509;

ABGB §511;

1. ABGB § 509 heute

2. ABGB § 509 gültig ab 01.01.1812

1. ABGB § 511 heute

2. ABGB § 511 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Dass ein einmal eingeräumtes Furchtgenussrecht die auf der dienenden Liegenschaft errichteten neuen Anlagen

mitumfasst, tri8t nur im Zweifel zu, also insbesondere dann nicht, wenn eine abweichende Vereinbarung zwischen

dem Eigentümer und dem Fruchtgenussberechtigten getroffen wurde.
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